
Die Basisinformationen und Basisdaten des Liegenschaftskatasters unterliegen dem Verwendungsvorbehalt nach § 2 Abs. 3 und 4 des Vermessungsgesetzes 
vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 509) in der derzeit gültigen Fassung. Sie dürfen vom Empfänger nur für den Zweck verwendet werden, zu dem sie übermittelt 
worden sind. Eine Verwendung für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn die Vermessungsbehörde eingewilligt hat. 
 

Seite 1 von 1 
Buchungsfreies Grundstück (§ 3 Abs. 2 GBO) 

Vermessungsverwaltung Baden-Württemberg Auszug aus dem  
Liegenschaftskataster 
Flurstücksnachweis  
 

Erstellt am 27.06.2012 

 
Landratsamt Waldstadt 
Vermessungsbehörde 

Ringstraße 7 
75104 Waldstadt 

 

Flurstück 59, Flur 2, Gemarkung Hochstetten 

Gebietszugehörigkeit: Gemeinde Hochstetten 
Kreis Waldstadt 
Regierungsbezirk Moorland 

Lage: Hochstetter Straße 2 

Fläche: 340 m2 

Tatsächliche Nutzung:  340 m2 Öffentliche Zwecke 

Gebäude: Kirche "Veitkirche", Hochstetter Straße 2 

Buchung: Im Grundbuch nicht gebucht 
Buchungsblatt 240010 
Laufende Nummer 1 

  

  

  

  

  


